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Köllsche Gärten – Wohnen am Kühkopf

Nachvollziehbare Darstellung der Planung

Erforderliche Bauleit- und Grünordnungsplanung 

Nachhaltigkeitsaspekt:

- Maßnahmen zur Steigerung von Energieeffizienz,

- dezentrale Nutzung erneuerbarer Energien,

- zentrale Wärmeversorgung,

- nachhaltige Verkehrskonzepte

Kommunikationskonzepte bzw. 

-stategien für frühzeitige Bürger- und Investorenbeteiligungen

Unter dem Titel „Köllsche Gärten, Wohnen am Kühkopf“ soll ein neues, modernes Wohngebiet mit 
hochwertigen öffentlichen Räumen entstehen. Auf der rund 30 ha umfassenden Fläche, die derzeit 
landwirtschaftlich genutzt wird, ist eine funktionale und flexible Gebietsentwicklung vorgesehen, die in 
mehreren Abschnitten realisierbar ist, und der Gemeinde als Erweiterungsraum für die kommenden 15 – 20 
Jahre dient. Die insgesamt vier Bauabschnitte werden im Sinne des Nachhaltigkeitsprinzips so robust 
konzipiert, dass sich sowohl im Wandel der Zeit verändernde Wohnstrukturen adäquat aufnehmen lassen 
als auch abschnittsweise Erweiterungen vorgenommen werden können ohne
die Grundstruktur und damit die Identität der einzelnen Quartiere zu beeinflussen. Als Schwerpunkt des auf 
einer Durchmischung von Wohnformen basierenden Konzepts sind Einfamilienhäuser in verdichteter Form, 
konkret: Doppel-, Ketten- und Atriumhäuser sowie Hausgruppen, aber auch freistehende Einfamilienhäuser 
vorgesehen. Geschosswohnungsbau findet sich verstärkt im Norden und Westen neben der 
Eisenbahnstrecke und wird ansonsten punktuell in die Nachbarschaften eingestreut. Ferner ist die 
Errichtung einer Kindertagesstätte sowie eines Bereichs für barrierefreies Wohnen für Senioren geplant. Ein 
neuer Standort für das Jugendhaus und weitere Freizeiteinrichtungen vervollständigen die Bebauung der 
„Köllschen Gärten“.

Es wurden parallel zur Erstellung des Rahmenplans acht Fachgutachten sowie eine Entwässerungsplanung 
erstellt, deren Ergebnisse in den Rahmenplan einzuarbeiten waren. Dem Freiraumkonzept wurde 
besondere Aufmerksamkeit gewidmet.

Nachhaltigkeitsaspekt: Berücksichtigung unterschiedlichster Fachdisziplinen, gestaffelte  
Höhenentwicklung und Gebäudegestalt, Begrünung von Grundstücksfreiflächen, frühzeitige Erstellung 
eines integrierten Freianlagenkonzepts. Modellprojekt zur Energieversorgung  mit Landesförderung. 

Kommunikationskonzepte: Scoping-Termin, Bürgerbeteiligung mittels Forum zu Beginn des Projekts, 
Bereitstellung von Informationen über die Websites, Beratung und Beschlussfassung soweit Pandemie 
bedingt möglich öffentlich. Die vorgesehene breite Öffentlichkeitsbeteiligung musste im Format umgestellt 
werden.

Gesamtfläche rd. 30 ha und 13 ha 1. BA  (ohne Kompensationsflächen)



Vorgehen bei der weiteren Planung

Abstimmung über das Konzept des BA 1 und über mögliche Veränderungen gegenüber dem 
Rahmenplan, z.B. Lage der Kindertagesstätte, Ansätze zur Energieversorgung 

Umsetzung des Konzepts entsprechend der o.g. Abstimmung in einen Bebauungsplan-Vorentwurf

Formulierung von Textlichen Festsetzungen, der Begründung und des Umweltberichts

Der Aufstellungsbeschluss wurde bereits im Dezember 2021 gefasst (§ 2 Abs. 1 BauGB). Die 
frühzeitigen Beteiligungsverfahren können nach Fertigstellung der o.g. Unterlagen unmittelbar 
eingeleitet werden.

Anpassung der im Zuge des Rahmenplans erstellten Gutachten auf den 1. Bauabschnitt

Neben der Beteiligung im Rahmen der Verfahren nach BauGB Öffentlichkeitsbeteiligung in 
unterschiedlichen Formaten (Präsenz und/oder digitale Veranstaltungen, Website, Presse)

Unterstützung der Vermarktung insb. der Grundstücke für Geschosswohnungsbau und 
Reihenhäuser z.B. durch Konzeptvergaben



Neuer Standort für die KiTa





Räumlicher Geltungsbereich

Fläche 14,5 ha



Bebauungsplan Vorentwurf



Textliche Festsetzungen

Art der baulichen Nutzung: Allgemeines Wohngebiet, Gewerbegebiet (GEe), Gemeinbedarf

Maß der baulichen Nutzung: Grundflächenzahl, maximal zulässige Gebäudehöhe (OK Geb.), unterer 
und oberer Bezugspunkt, Zahl der zulässigen Vollgeschosse

Überbaubare Grundstücksflächen / Verkehrsflächen – besonderer Zweckbestinnung

Flächen für Nebenanlagen sowie höchstzulässige Zahl von Wohnungen in Wohngebäuden

Grünflächen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz [...]  (§ 9(1)20 BauGB), 
Festsetzungen zum Anpflanzen

Bauordnungsrechtliche Gestaltungsvorschriften (§ 91 HBO): 
Dachgestaltung, Abfall- und Wertstoffbehälter, Einfriedungen, Dachbegrünung von Flachdächern

Nachrichtliche Übernahmen und Hinweise:  Stellplatzsatzung, Bodendenkmäler, Artenschutz



Mögliche Verfahrensabwicklung
Aufstellungsbeschluss durch die Gemeindevertretung – für 

1. BA rd. 13 ha
(§ 2 Abs. 1 Satz 1 BauGB)  - bereits erfolgt (12/2020)

Entwurfs- und Offenlagebeschluss durch die 
Gemeindevertretung

Beteiligung der Träger öffentlicher 
Belange

(4 Abs. 2  BauGB )

Offenlage des Planentwurfs
(3 Abs. 2 BauGB)

Abwägung der eingegangen Stellungnahmen und Hinweise durch 
die 

Gemeindevertretung im Rahmen des Satzungsbeschlusses

Amtliche Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses

Abwägung und Fortschreibung der 
Unterlagen, Beschlussfassung

Herbst 2021

Öffentliche Auslegung des Planentwurfes 
für einen Monat im Rathaus, Winter 2021

Öffentlichkeitsbeteiligung (§ 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB ) und 
parallel 

Beteiligung der Behörden und sonstiger TöB 
(§ 4 Abs. 1 BauGB) (Dauer: 4 Wochen) 

Beginn voraussichtlich 
Frühsommer 2021

Abwägung und Fortschreibung der 
Unterlagen, Beschlussfassung

Frühjahr 2022

unverbindliche Zeitachse





Mögliche begleitende Planungen

Gestaltungsbroschüre für private Bauherr*innen
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